
10. ordentliche Generalversammlung  
BBV ZFA SZ  

31. März 2013 



Agenda  
1.  Plavenir, Organisation und Zuständigkeiten 

2.  Projekte 
-  Revision Bildungserlasse  
-  Berufsbildungsfonds Raum- und Bauplanung  

3.  Fragen und Diskussion  



Beruf Zeichner/in EFZ  
5 Fachrichtungen:  
Architektur ZFA, Ingenieurbau ZFI, Innenarch. ZFIA, Landschaftsarch. ZFL, Raumplanung ZFR 

-  ca. 5700 Lehrverhältnisse Zeichner/in EFZ 
-  Jährlich ca. 1600 Abschlüsse als Zeichner/in EFZ (ca. 

1000 ZFA, 500 ZFI, 100 ZFIA / ZFL / ZFR) 

-  Rang 10 der populärsten Berufsausbildungen 
-  >400 FH-Abschlüsse/Jahr mit Basis Zeichner/in EFZ 



Wichtigste Aufgabe Plavenir ! Qualitätssicherung 
und Berufsentwicklung Zeichner/in EFZ  
-  Überwachung Ausbildung (alle Lernorte und alle Fachrichtungen) 

durch Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (B+Q), 
Steuerung Koordinationsgruppen  

-  Periodische Überprüfung Bildungserlasse (Bildungsverordnung 
und Bildungsplan).  

Weitere Aufgaben (mittel- bis langfristig)  
-  Berufsentwicklung höhere Berufsbildung (HBB) 
-  Nachwuchsförderung / -werbung 
-  Abgleich berufliche Bildung und Hochschulbildung  
-  Engagement in Bildungs- und Branchenpolitik  



Organisationsstruktur 

Konferenz	reg.	
Organisa/onen	

(«ständige	Arbeitsgruppe»)	

Arbeitsgruppen/	
informelle	Gruppen		

Arbeitsgruppen/	
informelle	Gruppen			



Mitglieder Plavenir  

BSA  Bund Schweizer Architekten 1 

BSLA  Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen  x 1 

FSAI  Verband freierwerbender Schweizer Architekten 1 

FSU  Fachverband Schweizer Raumplaner x 1 

SE-STV  Swiss Engineering STV x 1 

SIA  Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein x 3 

UNIA  Unia Gewerkschaft 1 

USIC  Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen x 3 

VSI  Vereinigung Schweizer Innenarchitekten/architektinnen x 1 

VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister- und Möbelfabrikanten x 1 

LV IBZ  Lehrmeistervereinigung Zeichner EFZ Innenarchitektur 1 
BBV RBP  Berufsbildnerverein Raum- und Bauplanung Schweiz  
(ab. 2022 reg. Org. direkt an Plavenir angebunden) 2 
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Revision Bildungserlasse Zeichner/in EFZ 

www.plavenir.ch/zeichner/revision-bildungserlasse   



Quelle:	SBFI-Handbuch	Prozess	der	
Berufsentwicklung	in	der	beruflichen	
Grundbildung	

Revisionsprozess 



Rückblick 
Tätigkeitsanalyse, Basisanalyse Energie + Umwelt, 
Marktanalyse, Analyse Digitalisierung 

Entwicklung Qualifikationsprofil inkl. 
Branchenvernehmlassung 
Entwicklung BiVo und BiPla, inkl. 
Branchenvernehmlassung und Ämterkonsultation 

Anhörung Kantone, Bundesämter, «interessierte 
Kreise». Bereinigung mit Kantonen 

Genehmigungsprozess gestartet 
Umsetzung gestartet 
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Bildungsverordnung, Bildungsplan 

BiVo,	BiPla	und	weitere	Infos	zur	Revision	unter	
www.plavenir.ch/zeichner/revision-bildungserlasse	



Bildungsverordnung 
1. Abschnitt: Gegenstand, Fachrichtungen und Dauer  
2. Abschnitt: Ziele und Anforderungen  
3. Abschnitt: Arbeitssicherheit, Gesundheits-, Umweltschutz, nachhaltige 
Entwicklung 
4. Abschnitt: Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten und  
Unterrichtssprache (Baustellenpraktikum, Lektionentafel, üK-Dauer) 
5. Abschnitt: Bildungsplan 
6. Abschnitt: Fachliche Anforderungen an die Berufsbildnerinnen und 
Berufsbildner und Höchstzahl der Lernenden im Betrieb (Art. 11: 
Mindestbeschäftigungsgrad Berufsbildner von 100% auf 80% gesenkt) 
7. Abschnitt: Lerndokumentation, Bildungsbericht und Leistungsdokumentation 
8. Abschnitt: Qualifikationsverfahren  
9. Abschnitt: Ausweise und Titel 
10. Abschnitt: Qualitätsentwicklung und Organisation  
11. Abschnitt: Schlussbestimmungen 



Bildungsplan 
1. Einleitung 
2. Berufspädagogische Grundlagen 
3. Qualifikationsprofil 

 Berufsbild 
 Übersicht der Handlungskompetenzen 

4 Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele je 
Lernort 

Anhang 1: Verzeichnis der Instrumente zur Sicherstellung und Umsetzung der 
beruflichen Grundbildung sowie zur Förderung der Qualität 

Anhang 2: Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 



Berufsbild 



Bildungsplan: Übersicht Handlungskompetenzen 



Handlungskompetenzen und Leistungsziele  

Lernorte		

«Schwierigkeit»	
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Handlungskompetenzen und Leistungsziele  



Zusammenfassung der wichtigsten inhaltlichen 
Änderungen in BiPla und BiVo 
-  Modellieren wird Pflicht  
-  Grundlagen BIM / GIS sind Teil der Ausbildung 
-  Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Energiethemen erhalten höheren 

Stellenwert 
-  Neue Technologien und Methoden werden an «Technologietagen» 

vorgestellt 
-  Alle Zeichner/innen (ausser ZFR) absolvieren ein Baustellenpraktikum. 
-  Anzahl üK-Tage wird erhöht 
-  Projektarbeit nicht mehr im BiPla verankert 



Bildungsplan 

Informationen zu  
-  Berufsbild 
-  Handlungskompetenzen  
-  Leistungsziele und entsprechende Lernorte  
Wenig Informationen zu  
-  Ausbildungstiefe  
-  Ganz konkreten Inhalten 

(Welches Konstruktionsdetail oder welche Norm ist wichtig?) 
Keine Informationen zu  
-  Ausbildungszeitpunkt 

Konkretisierung folgt in Form von Umsetzungsdokumenten  



Umsetzungsdokumente (Tabelle aus BiPla, Anhang 1)  



Weiteres Vorgehen (Projektplanung Stand Jan. 2023)   
Aufgabenname Anfang Abschluss 
Q-Profil Vernehmlassung / Verabschiedung  1 12 
Vorbereitungen / Vorlage BiPla erstellen  2 13 
BiPla Leistungsziele formulieren (de) 14 28 
BiPla Rohentwurf 1 überarbeiten (fr) 30 36 
BiPla Entwurf 2, Differenzbereinigung fr/de 42 44 
Verabschiedung BiPla Entwurf 2 durch Kom. B+Q 36 49 
Lektionentafel erarbeiten  37 43 
Prüfungskonzept entwickeln (Inhalte, Dauer, Form etc.) 41 47 
üK-Programme entwickeln  41 47 
Anhang 2, Arbeitssicherheit/Jugendschutz  34 41 
Branchenvernehmlassung Verbänden & Lehrbetriebe 50 20 
IAK (Informations- und Ausbildungskonzept)  3 9 
Ticketantrag bei SBFI, anschl. Anhörungen  19 31 
Rahmenlehrplan Berufsfachschule  22 (2022) 18 (2023) 
Start Umsetzung Info- und Ausbildungskonzept IAK 07.02.2023 
Ausbildungsprogramm überbetriebliche Kurse  24 (2022) 24 (2023) 
Ausbildungsprogramm Betrieb, Lerndokumentation, Bildungsbericht 16 (2023) 48 (2023) 
Ausführungsbestimmungen zum QV und Nullserie (1. QV 2028) 2. Quartal 2023 2. Quartal 2025 

Koordination Lehrmittelentwicklung BFS (Rollenklärung und Detailplanung) 2. Quartal 2023 

Entwicklung Kursunterlagen üK (Rollenklärung und Detailplanung) 2. Quartal 2023 
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Zeitbedarf Totalrevision (Grobplanung):  

2019	 2020	 2021	 2022	 2024	 2028	
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Fachrichtung Architektur ! üK 

Kurs		 Dauer	
(Tage)		

Zeitpkt.	
(LJ)	

Schwerpunkte/Titel/Bemerkungen			

Kurs	1	 3	 1.	LJ	 Grundlagen:	Zeichnerische	Grundlagen,	von	Hand	skizzieren	und	konstruieren,	Objekt	
ausmessen,	etc.	(HKB	a,	HKB	b,	HKB	c)	

Kurs	2	 3	 2.	LJ	 Konstruieren:	Einführung	Struktur	CAD.	Konstruieren	mijels	CAD	2D-Plan,	etc.	(HKB	a,	HKB	b)	

Kurs	3	 4	 2.	LJ	 Baustellenpraxis:	Fokus	Prozesse,	Ausführungsdetails	und	prak/sche	Umsetzung.	
Baubegleitung,	-kontrolle,	-überwachung.	(HKB	a,	HKB	d)	

Kurs	4	 3	 3.	LJ	 Modellieren:	Einführung	Konstruieren	mijels	CAD	3D-Modell.	Nutzung	und	Austausch	
gängiger	Datenformate	etc.	(HKB	a,	HKB	b,	HKB	c)	

Kurs	5	 4	 3.LJ	 Grundlagen	BIM	(Building	Informa/on	Modeling):	Grundbegriffe,	Methode,	Einführung	
virtuelles	Konstruieren	und	Planen	(HKB	b)	

Kurs	6	 3		 4.LJ	 Synthese:	Kompetenzen	und	Kenntnisse	vernetzen	und	anwenden.	Visulisierung	und	
Bildbearbeitung.	Neue	Technologien	(HKB	a,	HKB	b,	HKB	d)	

Total		 20	



Fachrichtung Architektur ! Lektionentafel 



Fachrichtung Architektur ! Baustellenpraktikum 
BiVo Art. 6, Abs. 3 



Fachrichtung Architektur ! Qualifikationsverfahren 
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Fachrichtung Architektur ! Qualifikationsverfahren 
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Berufsbildungsfonds BBF 

plavenir.ch	



Berufsbildungsfonds Raum- und Bauplanung  

Bundesratsbeschluss über die Allgemeinverbindlicherklärung (AGVE) 20. 
Dezember 2022 

AGVE in Kraft 1. März 2023  



Idee des BBF 
Seit 2004 können branchenbezogene 
Berufsbildungsfonds gemäss Art. 60 des 
Berufsbildungsgesetzes – sofern sie bestimmte 
Bedingungen erfüllen – für allgemeinverbindlich erklärt 
werden.  
Dies bedeutet, dass alle Unternehmen der Branche 
Beiträge zur Finanzierung der Berufsbildung leisten 
müssen. 

! Gleich lange Spiesse für alle, Trittbrettfahrer verhindern. 



Was bezweckt der BBF?  
Der BBF ist ein Finanzierungsinstrument. Er bezweckt, 
die Leistungen der Verbände im Bereich der Berufs-
bildung sicherzustellen und diese möglichst adäquat auf 
die Nutzniesser zu verteilen.  
Mögliche Leistungen:  
-  Qualitätssicherung und Berufsentwicklung  
-  Entwicklung, Unterhalt und Aktualisierung der gesetzlichen Grundlagen 
-  Unterstützung üK und Vergünstigung derselben für die Lehrbetriebe 
-  Entwicklung, Unterhalt und Aktualisierung von Unterrichtsmaterial 
-  Entwicklung, Unterhalt und Aktualisierung von Qualifikationsverfahren 
-  Nachwuchswerbung und -förderung, Berufswettbewerbe 
-  Verwaltungsaufwand Plavenir und BBF 



Geltungsbereiche 
-  Räumlicher Geltungsbereich ! ganze Schweiz  

-  Betrieblicher Geltungsbereich ! Betriebe/Betriebsteile mit Leistungen in: 
Raumplanung, strategische Planung, Ausschreibung/Kostenplanung, 
Ausführungsplanung, Bewilligungsverfahren  

-  Persönlicher Geltungsbereich ! Personen mit Grundbildung Zeichner/in EFZ  

Fonds gilt für alle Betriebe/Betriebsteile, die sowohl in räumlichen wie auch betrieblichen wie auch 
persönlichen Geltungsbereich fallen.   



Die gesamte Branche profitiert  
Die Berufslehre Zeichner*in EFZ ist wichtigster Zubringer an Fachleuten. Mit 
Einführung des Berufsbildungsfonds ist langfristig gesichert dass,   
-  die Ausbildungsqualität schweizweit gewährleistet wird.  
-  die Ausbildung weiterentwickelt und laufend den Bedürfnissen des 

Arbeitsmarkts angepasst wird.  
-  Ausbildungshilfsmittel für alle Lernorte (Betrieb, Berufsfachschule, üK) 

erarbeitet und gepflegt werden. 
-  die Berufslehre Zeichner*in EFZ attraktiv bleibt und im Wettbewerb mit den 

Mittelschulen und anderen Berufslehren bestehen kann.  
-  Zeichner*innen EFZ sich weiterbilden können und die Grundausbildung 

optimal auf weiterführende Bildungsgänge abgestimmt ist.  
-  mit gezielter Nachwuchswerbung junge Talente rekrutiert werden können. 
-  der Fachkräftebedarf gedeckt werden kann.    



Beispiele von Beitragshöhen div. BBF’s 
Grundbeitrag Betriebe / Beitrag pro MA: 
-  Gebäudetechnik   CHF 200 / 30 
-  Kältebranche   CHF 200 / 50 
-  Elektrobranche   CHF 175 / 50 
-  Holzbaugewerbe   CHF 300 / 72 
-  Schreiner    CHF 230 / 19 
-  Gebäudehülle   CHF 300 / 120 
-  Bauhauptgewerbe   CHF 240 / 18 
-  AM Suisse    CHF 200 / 20 
-  Autogewerbe   CHF 300 / 50  

BBF	Plavenir
	Beitragshöh

e		

Grundbeitrag
	Betrieb	Fr.	1

80	

Beitrag	MA	Fr.	40	



Rückblick 
-  13. Sept. 2019: Treffen Präsident/innen und GF ! Verabschiedung 

Übergangsfinanzierung Plavenir bis Ende 2022. Anschlussfinanzierung via BBF.  

-  2020/21: Quorennachweis 
-  Mai 2021: Vorprüfung Geltungsbereich durch Vorstand Plavenir unter Einbezug 

Vorstände Mitgliederverbände.  

-  23. Sept. 2021: Diskussion BBF-Reglement mit Präsident/innen + GF.  
-  1. Quart. 2022: Vernehmlassung Reglement bei Mitgliederverbänden. 

-  Entscheid SIA / usic, dass Vorhaben von Delegierten verabschiedet wird. 
-  1. Quart. 2022: Diskussion Abgrenzungsfragen mit SBV und HolzbauSchweiz 
-  26. April 2022: Entscheid Vorstand Plavenir ! SIA wird als Geschäftsstelle gem. 

BBF-Reglement Art. 14 mandatiert.  
-  29. April 2022: DV SIA spricht sich für BBF aus. 
-  6. Mai 2022: DV usic spricht sich für BBF aus 



Stand der Arbeiten   
-  Mai 2022: Start Genehmigungsprozess durch Bund. Öffentliche Ausschreibung.  
-  Geplante bilaterale Vereinbarungen zwischen Fonds von Plavenir und  

>  HolzbauSchweiz 
>  FRE CEM (Holzbau und Schreinergewerbe Romandie)  

>  SBV (Schweizerischer Baumeister Verband)  

>  VSSM (Schreinerverband D-CH)  

-  Einsprachen 
>  Jardin Suisse (Gartenbau) ! bereinigt 

>  FRE CEM (Schreiner- und Holzbaubranche Romandie) ! bereinigt 
>  FMB (Baumeister Genf) ! bereinigt 

>  SSE (Baumeister Genf), in Kontakt mit Baumeister Schweiz ! «noch offen» 

>  AGEB (Gebäudehülle Genf), inhaltlich identisch wie FRE CEM ! «noch offen» 

-  Plavenir hat Stellungnahmen verfasst. Rückmeldungen oder Rückzug der 
Einsprachen bis 21.10.  

-  Bezüglich Einsprachen, welche nicht zurückgezogen werden, entscheidet das 
SBFI. 

-  Einschätzung MVW: Einzelne Präzisierungen im Reglement nötig. Inhaltlich keine 
wesentlichen Änderungen. Heikel ist «Faktor Zeit». Ziel = Inkraftsetzung per 
1.1.23. Nach wie vor erreichbar. Schlechter Fall = wenige Monate Verzögerung.  



Stand der Arbeiten   
-  Aufbau Geschäftsstelle inkl. Aufsetzten EDV weit fortgeschritten 
-  Aufbau Adressdatenbank mittels Zefix und Shab ist erfolgt (ca. 12’000 Adressen). 

Derzeit Abgleich mit Adressen Mitgliederverbände.  
-  Homepage in Arbeit www.plavenir.ch/de/berufsbildungsfonds  
-  Erstkommunikation am 4. Oktober an Branchenverbände verschickt mit Bitte um 

Weiterleitung. BESTEN DANK für Unterstützung in Kommunikation!  



Kantonale Berufsbildungsfonds  
Finanzierung von üK via kantonaler Berufsbildungsfonds bleibt 
unverändert.  
Finanziert ein kantonaler Fonds dieselben Leistungen wie der 
Plavenir-Fonds, dann reduziert Plavenir in diesem Kanton die 
Beiträge.  



Entlastung Ausbildungsbetriebe 

Auch Ausbildungsbetriebe sind fondspflichtig. Ein Teil der 
Mittel soll jedoch ab 2024 via üK-Subvention direkt an 
die Ausbildungsbetriebe zurückerstattet werden. Das 
heisst:  
-  Ausbildungsbetriebe mit überdurchschnittlicher Anzahl 

Lernenden profitieren (Fondsbeiträge kleiner als Rückvergütung 
via üK) 

-  Ausbildungsbetriebe mit durchschnittlicher Anzahl Lernenden 
kaum zusätzliche Belastung (Fondsbeiträge ca. gleich hoch wie 
Rückvergütung via üK) 

-  Nicht-Ausbildungsbetriebe leisten finanziellen Beitrag an 
berufliche Bildung  



Rückvergütung an Ausbildungsbetriebe via üK, Bsp. 1  

Architekturbüro	mit	10	MA.	Annahme:	40	%	MA	mit	Zeichner-EFZ		

Beitrag	 CHF	

=	1	x	Betriebsbeitrag		 180	

=	4	x	Beitrag	MA	(CHF	40)		 160	

Total	BBF-Beitrag	 340	

GutschriWen	 CHF	 EffekYve	Kosten	CHF	

1	Lernende	«Gutschric»	üK		 180	 	-	160	

2	Lernende	«Gutschric»	üK	 360	 +	20		

3	Lernende	«Gutschric»	üK	 540	 +200	



Rückvergütung an Ausbildungsbetriebe via üK, Bsp. 2  

Bau.Ing-Büro	mit	60	MA.	Annahme:	50	%	MA	mit	Zeichner-EFZ		

Beitrag	 CHF	

=	1	x	Betriebsbeitrag		 180	

=	30	x	Beitrag	MA	(CHF	40)		 1200	

Total	BBF-Beitrag	 1380	

GutschriWen	 CHF	 EffekYve	Kosten	CHF	

1	Lernende	«Gutschric»	üK		 180	 -	1200	

2	Lernende	«Gutschric»	üK	 360	 -	1020		

6	Lernende	«Gutschric»	üK	 1080	 -	300	

8	Lernende	«Gutschric»	üK	 1440	 +60	



Möglicher Prozess Rückvergütung ab 2024 

Ziel: Minimaler administrativer Aufwand für reg. Org.  

Organisa/on	und	
Durchführung	üK	wie	
bisher	durch	reg.	Org.		

Subven/onen	Kt.	
an	reg.	Org.	
(wie	bisher)		

Rechnung	an	
Betriebe	abzgl.	
«BBF-Rabaj»	

$$	

Zusammenstellung	
gewährte	«BBF-
Rabaje»	an	
Plavenir	

Plavenir	Rückerstaj-
ung	«BBF-Rabaje»	

an	reg.	Org.	

$$	



Projektschritte / Zeitbedarf 

Jan/Feb	 April/Mai	 10.	
Mai	

Juni	bis	Dez.		 03.2023	
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Vorprüfung	durch	SBFI	und	Antrag	für	
Genehmigung	durch	Bundesrat	(6	Monate)	
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AdministraGon	und	KommunikaGon	BBF	
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03.2023	

St
ar
t	S

el
bs
td
ek
la
ra
Y
on

	M
är
z	
20
23
	



Besten Dank für die Aufmerksamkeit!  


